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§ 141
(1) An Arbeitsorten, deren gewöhnliche Wetter

temperatur mehr als + 28° C beträgt, darf die 
tägliche Arbeitszeit 6 Stunden nicht übersteigen.

(2) In diese sechsstündige Arbeitszeit sind erfor
derliche Abkühlungspausen einzurechnen, nicht 
aber die regelmäßigen Pausen und die auf den 
Hin- und Rückweg zu und von dem Arbeitsort 
unter Tage entfallende Zeit.

(3) An Arbeitsorten, an denen die Wettertempera
tur mehr als + 28° C beträgt, dürfen nur solche 
Arbeiter beschäftigt werden, denen durch ärzt
liches Zeugnis ausdrücklich bestätigt ist, daß sie 
auch zur Arbeit an solchen Stellen tauglich sind.

(4) Bei Wettertemperaturen von +35° C und dar
über dürfen Arbeiter nur in. Fällen der Not oder 
dringender Gefahr beschäftigt werden.

(5) Für Arbeitsorte mit besonders feuchten Wet
tern kann die Arbeitsschutzinspektion bestimmen, 
daß die Vorschriften im Abs. 1 schon bei ge
ringerer Temperatur zu gelten haben. Sie kann 
ferner bestimmen, daß für Arbeitsorte mit be
sonders trockenen Wettern eine Kürzung der Ar
beitszeit erst bei einer höheren Temperatur ein
zusetzen braucht. In diesem Falle muß die Trocken
heit der Grubenwetter durch besondere Messungen 
mittels geeigneter Meßinstrumente nachgewiesen 
sein. Diese Messungen sind vom Betrieb durchzu
führen und die Ergebnisse der Arbeitsschutzinspek
tion einzureichen.

c) Wetterriß und Wetterstammbaum 

§ 142
(1) Für jede selbständige Betriebsanlage müssen 

ein Wetterriß und ein Wetterstammbaum geführt 
werden, die eine Übersicht über die Wetterströme 
und ihre Verteilung geben.

(2) In dem Wetterriß müssen die zur Teilung und 
Trennung der Wetter dienenden Einrichtungen und 
die Wettermeßstellen in der von der Technischen 
Bergbauinspektion vorgeschriebenen Weise bezeich
net werden.

(3) Eine Abzeichnung des Wetterrisses und des 
Wetterstammbaumes muß über Tage für die Auf
sichtspersonen ausgehängt werden.

d) Wettersteiger 

§ 143
Für die Überwachung der gesamten Wetterwirt

schaft muß auf jeder selbständigen Betriebsanlage 
eine hierfür besonders vorgebildete und hierzu 
geeignete Aufsichtsperson (Wettersteiger) teestellt 
werden. Diese untersteht unmittelbar dem. Werks
leiter. Der Werksleiter muß dem Wettersteiger eine 
von der Technischen Bezirks-Bergbauinspektion 
und der Arbeitsschutzinspektion genehmigte Dienst
anweisung aushändigen und sich den Empfang be
scheinigen lassen.

4. M a ß n a h m e n  b e i m  A u f t r e t e n  
v o n  G r u b e n g a s  (CH4)

§ 144*
Eine Ansammlung von Grubengas ist jedes Auf

treten von l°/o und mehr Grubengas.

§ 145*
(1) Wer an einem belegten Arbeitsort oder in 

dessen Nähe eine Ansammlung von Grubengas 
feststellt, muß dies unverzüglich der nächst erreich
baren Aufsichtsperson melden. Diese hat, wenn sie 
die Grubengasansammlung nicht sofort nachhaltig 
beseitigen kann, dafür zu sorgen, daß das Arbeits
ort verlassen und an den Zugängen durch Latten
kreuze abgesperrt wird. In der Nähe befindliche 
Leute sind zu benachrichtigen. Dem Schichtsteiger 
ist in jedem Falle Meldung zu machen.

(2) Ein Wettermann, der an einer unbelegten 
Stelle eine Ansammlung von Grubengas feststellt 
und sie nicht sofort nachhaltig beseitigen kann, 
muß die Zugänge durch Lattenkreuze absperren.

'§ 146*
Durch Lattenkreuze abgesperrte Grubenbaue 

dürfen nur von den hierzu befugten Aufsichtsper
sonen oder in deren Beisein betreten werden.

§ 147*
(1) Der Schichtsteiger muß, wenn er Ansamm

lungen von Grubengas feststellt oder von solchen 
erfährt, unverzüglich die erforderlichen Maßnah
men zu ihrer Beseitigung treffen.

(2) Bei Grubengasansammlungen von erheblichem 
Umfang muß der Schichtsteiger außerdem unver
züglich die Arbeiter aus allen gefährdeten Gruben
bauen zurückziehen und dem Werksleiter Meldung 
machen.

(3) Können die Ansammlungen nur durch stär
kere Wetterzufuhr auf Kosten anderer Wetter
abteilungen beseitigt werden, so muß dies durch 
den Werksleiter angeordnet werden.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 dürfen die 
betroffenen Baue nur auf Anordnung des Werks
leiters wieder belegt .werden.

§ 148*
Der Schichtsteiger muß die Grubenbaue, in denen 

Ansammlungen von Grubengas festgestellt worden 
sind, sofort nach verfahrener Schicht dem Wetter
steiger schriftlich melden und dabei angeben, 
wie die Vorschriften des § 147 erfüllt worden sind. 
Der Wettersteiger muß die Angaben in das Wetter
buch (§ 140) eintragen und sich mit dem Werks
leiter in Verbindung setzen.

§ 149
Die §§ 145 bis 148 gelten sinngemäß auch bei An

sammlungen anderer schädlicher Gase und bei er
heblichen Störungen der Bewetterung.


